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   Der Samtgemeindebürgermeister Zeven, 17.11.2016 

Beschlussvorlage 

Stadt Zeven  
Nr.  Z/014/2016-21 

Beratungsfolge Termin 

Bauausschuss Stadt 23.11.2016 

Verwaltungsausschuss Stadt 29.11.2016 

 

 

TOP:  Antragstellung auf Fördermittel für den barrierefre ien Ausbau von 

Bushaltestellen 

 

Anlagen:   -   

 

Sachverhalt/Begründung  (ggf. mit haushaltsmäßiger Beurteilung): 

Nach den derzeitigen Überlegungen sollten für folgende Haltestellen im Bereich der Stadt Ze-

ven Förderanträge bei der LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH) und 

dem ZVBN (Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen) für eine Bezuschussung 

des barrierefreien Ausbaus im Jahr 2017 gestellt werden: 

- die Haltestelle „Kanalstraße/Schule“ bei der Oberschule/IGS; 
- die Haltestelle “Alte Dorfstraße“ in Badenstedt; 
- die Haltestelle „Bademühlen“ in Bademühlen. 

 
Die bauliche Umsetzung würde im Jahr 2018 erfolgen.  

Die o.g. Haltestellen werden vorgeschlagen, weil sie insbesondere im Zusammenhang mit der 

Schülerbeförderung stark frequentiert werden. 

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen ist erforderlich, da nach § 8 Abs. 3 PBefG (Personen-

beförderungsgesetz) alle Bushaltestellen bis zum 01.01.2022 vollständig barrierefrei auszubau-

en sind. Im Jahr 2016 wurden für die Bezuschussung von auszubauenden Haltestellen bereits 

Anträge für die Haltestellen „Kronshusen“ und „Feuerwehrmuseum“ in der „Bremer Straße“, die 

Haltestellen „Heidkamp“ in Oldendorf, „Grundschule Gosekamp“ in Zeven und „Gasthaus zur 

Linde“ in Brauel (wird nun durch die NLStBV -GB Stade ausgebaut) gestellt. 

 

Hinweis: Förderung durch LNVG: max. 75 % von den zuwendungsfähigen Bruttokosten 

               Förderung durch ZVBN: max. 12,5 % von den zuwendungsfähigen Bruttokosten 
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Beschlussvorschlag:  

Der Verwaltungsausschuss beschließt, für die vorgeschlagenen Bushaltestellen im Jahr 2017 

Fördermittel bei der LNVG und dem ZVBN von der Verwaltung beantragen zu lassen und  

entsprechende Planungskosten im Haushalt vorzusehen.  

      

 

Federführend Mitzeichnend Einverstanden 
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